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… nienen böser, dann zu Rockwyl …
Die Anfänge des Täufertums im Oberaargau 1527–1542

Hans Rudolf Lavater

Karl Stettler, Lotzwil (1915–1998), 
zum Gedenken

1. Einleitende Bemerkungen

1.1. Forschungsstand
Ernst Müllers «Geschichte der Bernischen Täufer» von 1895 ist nach 
wie vor die einzige epochenübergreifende Täufergeschichte eines 
schweizerischen Standes. Der grossräumigen Anlage seines Werkes ent
sprechend, musste der Langnauer Pfarrer auf eine einlässliche Darstel
lung einzelner Landschaftsteile verzichten. Für den alten Unteraargau, 
wo das Täufertum – von Zürich, Waldshut und Basel herkommend – 
erstmals bernischen Boden betreten hatte, gab der Othmarsinger Pfar
rer Jakob Heiz mit dem umfangreichen Aufsatz «Täufer im Aargau» von 
1902 eine erste willkommene Übersicht. Das Emmental, das seit den 
späten 1520er Jahren ein neuer und fortwährender Schwerpunkt der 
Täuferbewegung werden sollte, erhielt 1928 mit «Chorgericht und 
Landvogt in Behandlung der Täufergeschäfte» des Walterswiler Schul
meisters Hans Käser eine ansehnliche Quellensammlung für das Amt 
Trachselwald bis 1800, aus welcher der Autor für die besser bekannte 
Broschüre «Täuferverfolgungen im Emmental» von 1949 schöpfen 
konnte.1 Seither ist es um die Täufergeschichtsschreibung in Berns Re
gionen seltsam still geworden. 
Dieses Schweigen soll mit der vorliegenden Studie, die die Anfänge des 
Täufertums im Oberaargau zum Thema hat, gebrochen werden. Ein 
 erster, kürzerer, Teil beschreibt die Dynamik der Bewegung in der Region 
als ganzes, ein zweiter, längerer, die Ereignisse in den Gemeinden der 
einzelnen Verwaltungsbezirke.



Abb. 1: Täufer im Oberaargau 
1527–1542 (Aktenvorgänge). 
Quelle QGTS III

1.2. Quellenlage
Unser Vorhaben stützt der günstige Umstand, dass der Schreibende am 
Prozess der Sammlung und Kommentierung der von Martin Haas her
ausgegebenen «Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz: Kan
tone Aargau, Bern, Solothurn, Quellen bis 1560» beteiligt war und sich 
daher einen Überblick über die Berner Täuferakten noch vor deren 
Drucklegung verschaffen konnte.
Trotz der Gunstlage, in der sich die meisten öffentlichen Archive der 
Schweiz bezüglich Unversehrtheit und Vollständigkeit ihrer Akten befin
den, ist der Überlieferungsgrad gerade auch der frühneuzeitlichen Quel
len des Bernischen Staatsarchivs kein kontinuierlicher. So fehlen etwa die 
Staatsrechnungen der täufergeschichtlich relevanten Jahre 1528–1533 
oder die noch wichtigeren Verhörprotokolle (Turmbücher), die mit einem 
Torso von 1545/46 einsetzen und erst ab 1551 eine nicht lückenlose 
Reihe bilden. Auch die regionalen Quellen fliessen bisweilen nur inter
mittierend. Im Falle des Oberaargaus ist im zweiten Semester 1531 und 
ersten Semester 1532 ein deutlicher Rückgang der Informationsdichte 
festzustellen, der sich damit erklären lässt, dass die Amtleute, deren Ver
waltung ohnehin bis in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts weitgehend 
mündlich funktionierte, mit dem Täufermandat vom 31. Juli 15312 ge
naue Richtlinien hatten, die ein selbständiges Handeln ermöglichten.
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Vogtei Wangen 1 3 1 7 4 2 1 2 1 22

1 Wangen 2 ? 1 1 2

2 Rohrbach 2 ? 6 5 1 1 1 14

3 Langenthal 1 1

4 Roggwil 1 1

5 Lotzwil 1 1

Vogtei Aarwangen 3 11 6 4 2 1 1 28

6 Madiswil 2 1 3 2 1 1 10

7 Melchnau 1 1 1 3 6

8 Busswil 3 3 3 9

9 Bleienbach 1 1

Vogtei Bipp 7 3 1 2 13

10 Attiswil 2 1 1 4

11 Wiedlisbach 1 ? 1 1

12 Oberbipp 1 1

Summe 0 0 0 0 10 16 4 30 15 12 0 6 2 11 5 2 0 1 114



Abb. 2: Der «Drei Ämter»Ober
aargau um 1530. Die Ziffern ent
sprechen der Zählung in Abb. 1. 
Quellen Walder 1980, 580 f./Dub
ler 2001, 83/Studer 2006, 245

Dennoch erscheint es uns heute fast unverständlich, dass beispielsweise 
für den Rohrbacher Täufer Christian Brügger, den die Obrigkeit für einen 
der fuernaempsten toe uffern und raedlifuerern hält,3 bis zum Zeitpunkt dieser 
Feststellung jeder Beleg fehlt. Oder dass jene acht Roggwiler Täufer, mit 
denen der Landvogt von Wangen im Jahre 1538 nachweislich zu tun 
hatte,4 in keiner anderen Quelle nachzuweisen sind.

1.3. «Täufer»
Unter dem Begriff «Täufer» verstehen wir jene erste auf Freiwilligkeit 
basierende Bekenntnisgemeinde der Neuzeit, die als komplexes Gebilde 
aus spätmittelalterlicher Frömmigkeit, zwinglischer Busspredigt, huma
nistischer Zeitkritik, politischsozial ausgerichteter Bauernbewegung 
und allgegenwärtigem Antiklerikalismus im Januar 1525 in Zollikon 
nach urkirchlichem Vorbild eine erste Gemeinde gründet. Ihre Kennzei
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chen sind «persönliche Bekehrung, Gemeinschaft, Glaubenstaufe, mis
sionarische Verpflichtung, Kirchenzucht, Freikirchentum und Marty
riumsbereitschaft» – so die Charakterisierung durch meinen Lehrer 
Gottfried W. Locher,5 objektiv und respektvoll, und stets präzise auch 
der zeitgenössische Berner Stadtarzt und Historiker Valerius Anshelm 
um 1536: Die toe uferisch sect […] haltet das wesen der sacrament  
widern bapst und Luther mit Zwinglin, aber iren bruch wider si al, stift 
[stiff?] bekennende, dass im bapstuom nieman recht touft, und dass der 
kinder touf nuet, ja unrecht sîe; item dass zuom nachtmal des hern kein 
banwirdiger soe lle zuogelassen werden. Bannet streng, lert ernstlich 
 glowen, lieben und liden, ouch marter und tod; will nit schweren [schwö-
ren] noch waffen bruchen, machet unbillich [erklärt für ungerecht] zins, 
zechenden, lib- und alle eigenschaft.6

1.4. «Oberaargau»
Nach Raum und Zeit ist der Begriff «Oberaargau» kaum je eine fest 
umrissene Grösse gewesen, sondern, wie Max Jufer treffend formuliert, 
vielmehr eine «Zugehörigkeitsbezeichnung mit subjektiv und emotional 
wechselndem Inhalt».7 Seit den 1640er Jahren verstand die zivile Lan
desverwaltung darunter «den Grossraum von Aarburg bis Burgdorf und 
bis ans Emmental»,8 während die obrigkeitlichen Täufererlasse und 
 Aktenvorgänge, gerade auch jene unseres Untersuchungszeitraums, 
häufig die sogenannten «Drei Ämter» Wangen, Aarwangen und Bipp 
betrafen. Der allenthalben nur rudimentär vorhandene Polizeiapparat 
ermöglichte über die durchlässigen Amts und Kantonsgrenzen hinweg 
eine hohe täuferische Mobilität im Sinne der Infiltrations wie der Flucht
möglichkeiten. Den Oberaargau durchquerten überdies zwei der drei 
wichtigsten Strassentangenten der alten Stadt und Republik Bern: die 
WestOstVerbindung von Murten über Aarberg und Solothurn nach 
Oensingen, sowie die NordSüdTangente Balsthal–Wangen–Herzo
genbuchsee–Affoltern–Sumiswald–Trachselwald–Signau in den Raum 
Thun–Oberland.9

Die Vogtei Wangen grenzte im Norden an die Vogtei Bipp; zur Vogtei 
Aarwangen, über die sie ein hochgerichtliches Aufsichtsrecht besass, 
hatte sie vielfache Schnittstellen. Im Süden schloss das Schultheissenamt 
Burgdorf an, wo erste Täufer im Sommer 1532 auftauchen.10

Die Vogtei Aarwangen stiess im Norden an die solothurnische Vogtei 

148



149

Bechburg, wo sich der erfolgreiche Aarauer Täuferlehrer Hans Pfister
meyer seit Mai 1527 aufhielt,11 Im Nordosten berührte Aarwangen die 
bernische Vogtei Aarburg, in deren Dörfchen Brittnau der bedeutende 
Waldshuter Täuferlehrer Jakob Gross im ersten Halbjahr 1527 wirken 
sollte.12 Im Osten lag die täuferisch nicht unbeschriebene luzernische 
Vogtei Willisau, im Süden die bernische Vogtei Trachselwald, wo das 
Täufertum im Herbst 1529 aus einer seit März 1527 bestehenden radi
kalreformatorischen Zelle heraus gewachsen war.13

Die südlich an die Vogteien Wangen und Aarwangen stossende Vogtei 
Bipp war an drei Seiten von solothurnischem Herrschaftsgebiet um
geben: Im Westen grenzte sie an die Vogtei Flumenthal, wo sich erste 
täuferische Spuren um 1530 abzeichnen,14 im Norden an die Vogtei 
Falkenstein und im Osten an die Vogtei Bechburg; beide gehörten zu 
Pfistermeyers Missionsgebiet.
Aus der exponierten Vogtei Landshut wirkte mancher täuferische Impuls 
ins Kerngebiet des Oberaargaus, weshalb sie hier zu erwähnen ist: Die 
Vogtei berührte im Norden die solothurnische Vogtei Kriegstetten – in 
Aeschi predigten im Spätjahr 1534 die Oberaargauer Täuferlehrer Ryff 
und Zingg bei grossem Zulauf aus der ganzen Region.15 Im Osten stiess 
die Vogtei Landshut an Teile der Vogtei Thorberg, wo die Vogtei Wan
gen hochgerichtliche Kompetenz besass, im Süden an die Vogtei Frau
brunnen (als Teil des Hochgerichts Zollikofen), im Westen an die solo
thurnische Vogtei Bucheggberg, wo sowohl die zwinglische als auch die 
täuferische Bewegung die notorischen Kompetenzkonflikte zwischen 
Bern und Solothurn zu nutzen wusste. In und um Aetingen scheint seit 
Frühherbst 1537 das Aktionszentrum des Utzenstorfer Täuferlehrers 
Jost Gugger gelegen zu haben.16

2. Täufer im Oberaargau 1526–1540 im Überblick

2.1. Radikal-reformatorische Anfänge
Bis zum Wirksamwerden der «Brüderlichen Vereinbarung» von Schleit
heim vom Februar 152717 sind Täufertum, radikale Reformation («Hy
perzwinglianismus») und sozialkritische Untertanenbewegungen («Bau
ernkrieg») kaum voneinander zu unterscheiden. Die sieben Artikel von 
Schleitheim betonen, was die Täufer von der Amtskirche unterscheidet: 
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Kirchenbegriff, christliche Obrigkeit, Gewaltlosigkeit und Gewissensfrei
heit. Sie wurden als Gemeinde und Lebensordnung für die «Schweizer 
Brüder» und für die Mehrzahl der süddeutschen Täufer verpflichtend.  
Am 12. März 1526 wird der Vogt von Wangen angewiesen, einen Ulrich 
Mohr abzuschieben, falls dieser heimlich versamlung mache unnd 
 winckelpredige.18 Welcher Art diese Zusammenkünfte waren, ob bereits 
täuferisch oder noch «gut» reformatorisch, war von Bern aus nicht 
auszumachen und letztlich auch unerheblich. Mittlerweile scheint man 
jedoch erfahren zu haben, dass Mohr bis Oktober 1525 Pfarrer im solo
thurnischen Deitingen gewesen und dort wegen reformatorischer Ak
tivitäten abgesetzt worden war.19 Am 27. April 1526 verfügt Bern seine 
Verbannung.20

Aus dem Magma radikalreformatorischer Agitation war reines Täufer
tum im Frühherbst 1525 erstmals in der Person des Aarauer Bäckers 
Hans Meyer (Pfistermeyer) an die Oberfläche getreten.21 Als Vorsteher 
einer grösseren Gemeinde mit regen Beziehungen zu den Zürcher und 
St. Galler Täufern entfaltete Pfistermeyer bis 1531 eine überaus erfolg
reiche Lehrtätigkeit im Solothurnbiet (Lostorf), in Basel, im Baselland 
und im Freiamt. Von ersten täuferischen Aktivitäten in der Stadt Bern 
weiss Berchtold Haller Anfang Oktober 1525,22 eine kleine, unter dem 
Einfluss von Basler Lehrern stehende Gemeinde wird jedoch erst Ende 
April 1527 entdeckt.23 Zu dieser Zeit hatte radikalreformatorisches Ge
dankengut, das jederzeit ins Täuferische wechseln konnte, in Huttwil 
bereits die hinterste Provinz erreicht.24

2.2. Infiltration aus Basel und innere Bewegung
Mit Blick auf den Oberaargau fällt der Begriff «Täufer» erstmals am 
7. Oktober 1529, als Bauern aus Rohrbach und Madiswil gefangen zum 
Verhör nach Bern beschieden werden: disputatz, töufer.25 Alarmierende 
Nachrichten kommen am 4. Januar 1530 aus Basel, das Anlass hat, So
lothurn und Bern vor einer geplanten, wenn nicht bereits angelaufenen 
breitflächigen Infiltration dringlich zu warnen.26 Mit Schreiben vom 
10. Januar befiehlt Bern seinen Ämtern und Munizipalstädten, die an 
Solothurn grenzen – auf den Raum unserer Untersuchung bezogen: 
Wangen, Aarwangen, Bipp und Landshut –, ihre Personenkontrollen zu 
verschärfen: wo sy dann argwänig [Argwohn erregend] und wider-
töufisch befunden, das lichtlich an ir art ze spüren ist, sy vencklich in-
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leggen [verhaften] und uns des berichten, damit sölichs unkrut usgrütet 
werden mog.27 Als Kriterien für widertöufisch art hatte die Basler Mis
sive genannt: Die Bestreitung einer christlichen Obrigkeit, das Prinzip 
der Gewalt und Wehrlosigkeit, die Betonung des Neuen vor dem Alten 
Testament und die Ablehnung der Kindertaufe. Damit erweisen sich die 
Basler Täufer als treue Gefolgsleute der Schleitheimer Vereinbarung.28 
Vermutlich in den letzten Januartagen 1530 war es dem Bipper Vogt 
gelungen, vier Basler Täufer, die Vorhut der angekündigten Invasion, 
festzunehmen.29 Von diesen wurden Anfang März zwei Leute höchst
wahrscheinlich ertränkt.30

Bewegung kam indessen auch aus den eigenen Reihen. Laut Berchtold 
Hallers Bericht vom 26. Januar 1530 hatten die Wiedlisbacher Bauern 
die Kommunalisierung des Zehnten beschlossen und den obrigkeits
treuen Prädikanten schikaniert; in Wangen hatten die Täufer ins gleiche 
Horn gestossen.31 Am 2. Februar 1530 wurden die Vögte der Dreiämter 
angewiesen, die praticierung [das Ränkespiel] der puren zuo Wietlisbach 
und Wangen im Auge zu behalten und die Rädelsführer (?) Gerwer und 
Urs U

o
lly nach Bern zu bringen.32 Weiteres darüber ist den Akten nicht zu 

entnehmen.

2.3. Zofinger Disputation 1532
Weitaus die grösste Zahl der Aktenvorgänge unseres Untersuchungs
zeitraums fällt ins Jahr 1532 (Abb. 1), wobei die Mehrzahl in das Umfeld 
der Zofinger Disputation vom 1. bis 9. Juli gehört. Diese weitum beach
tete und mit einigem Werbeaufwand in Gang gesetzte Grossveranstal
tung war der untaugliche Versuch, die Täufer mit dem gesammelten 
Arsenal Zwingli’scher Polemik, Apologetik und Argumentationstechnik 
für immer mundtot zu machen. Das schien umso nötiger, als die from
men Dissidenten bald in jedem Winkel gesichtet worden waren, im ber
nischen Unteraargau (Vogtei Aarburg, Grafschaft Lenzburg), in den 
 Eggen und Gräben des Napfgebiets und in den Dreiämtern. Ebenso aber 
auch in den benachbarten Territorien: Im Solothurnischen, wo die kon
fessionelle Zerrissenheit der Obrigkeit und die steten Impulse aus dem 
Baselbiet den Täufern besonders günstige Entwicklungsmöglichkeiten 
boten, seit spätestens 1530 im Luzernbiet (Beromünster33) sowie in den 
nach allen Seiten durchlässigen Grenzgebieten, wo die Täufer mit Vor
liebe ihre Versammlungen abhielten (Abb. 3) oder Unterschlupf such
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ten. Vor diesem Hintergrund ist die Missive vom 2. Mai 1532 nach Aar
wangen und Wangen zu lesen, worin die säumigen Vögte aufgefordert 
 werden, das Mandat vom 31. Juli 1531 anzuwenden und jene, welich 
zur bredig [Täuferversammlung] ‹gehen› und sy beherbergen, mit 
10 Pfund Busse zu belegen.34

Die Einladung zum Zofinger Gespräch erfolgte am 31. Mai 153235 ge
zielt in die Gebiete mit hohem Täuferaufkommen. Angeschrieben wur
den die amptlüt im Argöuw, Lentzburg, Wangen, Arwangen, Arburg, 
Zoffingen, Bipp und Solothurn.36 Am 14. Juni erging an sie die Auffor
derung, ihrerseits fremde und einheimische Täufer aufzubieten.37 Am 
21. Juni standen die Namen der Verordneten fest. Aus dem Oberaargau 
waren dies: die Vögte von Wangen (Matthäus Knecht) und Aarwangen 
(Jakob Koch), der Dekan des Kapitels Thunstetten (Hans Schneuwli, Her
zogenbuchsee), die Prädikanten der täuferisch kontaminierten Kirch
gemeinden Huttwil (Johannes Knechtenhofer, gen. Schwab?), Rohrbach 
(Johannes Goeppel) und Madiswil (Meinrad Wyssmann)38 und nicht 
 zuletzt etlich der landlüten von Madiswil, Wangen und Rorbach.39  
Von diesen beteiligten sich am Gespräch nur der fürstender (Vorsteher) 
Christian Brugger (Brügger) aus Rohrbach,40 während Hans Ryf gen. 
 Kaderli von Madiswil erst im Zusammenhang mit der Bereinigung des 
Drucktextes eine Rolle spielen sollte.41 Da die Disputationsvoten nicht 
personalisiert protokolliert wurden, lassen sich weitere Oberaargauer 
Täufer leider nicht identifizieren.
Zofingen bescherte der Amtskirche einen Pyrrhussieg. Denn schon am 
22. Juli 1532 musste die Missive an die Amtleute im Unteraargau und 
im Oberaargau konstatieren, dass die Täufer uf irem fürnämen [Absicht] 
verharren und mit usspreitung irer verfürischen ler fürfarend. Gegen alle 
Vorsteher, die sich heimlichen oder offenlichen darstellen und predigen, 
erging ein Haftbefehl.42 Die Weisung musste am 17. August43 und am 
10. Oktober44 wiederholt werden, sie ging neu auch ins Emmental 
(Trachselwald, Sumiswald, Huttwil).45 «Über alle Massen», schreibt 
Berchtold Haller am 12. September bekümmert nach Zürich, «und mehr 
noch als früher stecken [infestant] die Täufer unsere Gebiete an. Im 
Solothurnischen kommen sie unbehelligt und offen zusammen, bei uns 
werden die Leute vielleicht mehr im Geheimen, dafür aber umso wir
kungsvoller zu den Versammlungen gelockt.»46
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2.4. Täuferversammlungen
Der Berner Missive vom 23. Oktober 1533 nach Solothurn zufolge be
sassen die zumeist nächtlichen Täuferversammlungen, über deren In
halte nur wenig bekannt ist, eine starke Anziehungskraft: Wir hören, 
wie zuo Wintznouw, in üwer oberkeit, der widertoufern versamlung 
sich halte und da fürgange, das üch nit minder dann uns zuowider. 
Dwyl ir nun den pass [Übergang] zuo Olten, wie uns angezöugt ist, den 
töufern abgestrickt [gesperrt] und aber dieselbigen by Wintznouw in 
weidlinen [Weidlingen] überfaren, pittend wir üch, sölichs ouch ze ver-
sächen [an die Hand zu nehmen].47 Diese Weisung ging ausser nach 
Aarau, Aarburg, Lenzburg und Zofingen48 auch nach Aarwangen, 
Wangen, Trachselwald und Sumiswald,49 woraus sich das bemerkens
wert grosse Einzugsgebiet der Winznauer Täuferversammlung mit 
einem Radius von bis zu 10 Wegstunden (Sumiswald–Winznau) er
messen lässt (Abb. 3).
Am 14. Dezember 1534 wird Bern von Solothurn über massierte Täufer
aktivität im Grenzgebiet der Vogteien Kriegstetten und Wangen ins Bild 

Abb. 3: Täufervorkommen im 
Oberaargau 1529–1542 und 
 täuferische Versammlungsplätze 
1525–1540. Quellen QGTS II  
und III
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gesetzt: das‹s› jetz zuo ettlichen malen by Äsche [Aeschi] in dem wallde 
und uff der undermarche zwuschen uwer und unser lanndtschafft sich 
ein grosse anzale personen der uwern und unsern, uff zweyhundert 
unnd mer, versamlott, und zwar unter der Leitung des [Hans] Ryff und 
eines Sohnes des Klaus [Zingg] von Busswil. Diese machen sich das 
schlecht [einfache] landtvollcke zuo zuechen und anhängig. Angesichts 
der beeindruckenden Grösse dieser Täuferversammlung schlägt Solo
thurn konzertierte Gegenmassnahmen vor.50

Am 1. März 1535 werden alle amptlüt, wo töufer sind, nach Bern ein
berufen. Es betrifft dies die Vögte von Aarburg, Aarwangen, Bipp, Wan
gen und Landshut sowie Trachselwald, Signau und Sumiswald. Die 
Namensverzeichnisse, die sie mitzubringen hatten,51 haben sich leider 
nicht erhalten. Diese Adressierung ist ein erneuter Hinweis darauf, dass 
der Oberaargau in den 1530er Jahren bezüglich Täuferdichte mit dem 
Emmental durchaus konkurrieren konnte.
Das gewonnene Bild wird durch die langatmige Denkschrift vom No
vember 1537 des Prädikanten Jörg Binder von Aetingen abgerundet, 
wo Bern sowohl die hohe Gerichtsbarkeit als auch den Kirchensatz 
 innehatte. Im Bucheggberg, berichtet der sichtlich entnervte Pfarrer, 
gibt es seit drei Jahren unangefochten aufrührerische Täufer. Ihre Ver
sammlungen halten sie nit on grossen nachteil göttlichs worts und 
gmeines wolstandts der kilchen Christi […] in hüseren oder wälden ab. 
Es sind jeweils ieren fil, wie sy selbs riemen [prahlen], allenthalben us 
dem Emmental, Utzistorff [Utzenstorf], aus Seeberger kilcheri [Kirch-
gemeinde], von Rorbach, es sy us Sollothurner oder erweren gepiett. So 
ist doch ier louff so still und heimlichen, das sy niemant kann betraetten 
[fassen], […] dan sy enderent yetz da, dan dortt etc. Letzthin fand eine 
solche Versammlung auf dem Altisberg [bewaldeter Höhenzug bei Bi
berist] statt.52

2.5. Statistik
Aufschlussreichen Einblick in das territoriale Täufervorkommen um 1538 
gewährt eine Konferenz der deutschbernischen Amtleute vom 6. Sep
tember, die eine Statistik und einen Massnahmenkatalog vorzubringen 
hatten. Leider ist das stark gekürzte Protokoll des Stadtschreibers Peter 
Cyro an manchen Stellen nur schwer verständlich, auch wecken die An
gaben der Amtleute hin und wieder Zweifel.
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Wiederholt nehmen sie Bezug auf die Ausführungen des Thuner Kolle
gen: obglich woll harabschickend [d.h. vor das Oberchorgericht in Bern] 
und sy abstand, halltend sys nitt. Dem Ansinnen der Obrigkeit, das der 
Wangener Vogt teilt, es sei bei der Täuferbekämpfung vermehrt die 
Bevölkerung zu verpflichten, stehen die interessanten Beobachtungen 
des Vogts von Lenzburg entgegen: nachpuren nüt tun, hallten wachten 
etc., werchen inen, schälten predicanten, das heisst: Die Täufer hatten 
oft wirksamen Rückhalt bei der Nachbarschaft und im Sippenverband 
(fründschaft). Letzterem gehörten als Vollzugsorgane der Landvögte 
nicht selten die einheimischen Weibel an, was die Erfüllung ihrer täufer
polizeilichen Pflichten erschwerte.
Aus den Dreiämtern erschienen nur die Vögte von Wangen und Bipp, 
der Aarwangener (Gilgian Burri) weilte in Genf. Vogt Konrad Dübi von 
Wangen rapportiert: Wuß nitt, das keiner anhemsch [vorhanden; dop-
pelte Negation]; nienen böser, dann zuo Rockwÿl: abgstanden wyb, oder 
6 geussert [dem Gottesdienst fern geblieben]; Adam [?] ouch mitt im 
teÿllt; frouw entrunnen. Erclagen [beklagt] sich, das ann eim ort das 
mandat wÿter ghallten [ausgelegt], denn am andern etc.; bedunkt, je-
dem gwallt [Kompetenz] geben, töuffer ze vachenn, wo sy betretten 
[gefasst werden] etc.; ouch wie Thun [Schultheiss von Thunn] der 
fründtsch‹af›t halb etc.: nachpuren wend die fründ nit erzernen [!], 
fründen nitt anm‹uo›ten [zumuten] ze vachen, aber abzewysen und nit 
bhusen [Unterschlupf gewähren] etc. by der straff; niemand wyl sy 
vachen.
Der Vogt von Bipp (Niklaus Schorren) hat mit drei Frauen und einem 
Mann ghandlet nach der ordnung. Als Druckmittel gegen die Täufer 
empfiehlt er die Konfiskation ihrer Häuser, als mögliche Ansatzpunkte 
bei der Täuferbekehrung sieht er die wyber, die man ghorsam machen 
kann, auch sei mit den Prädikanten zu reden, das [sie] die schäffly, so 
entloffen, wider zur weid triben, besuocht und die schäffly den hirten nitt 
nachgan, nitt unchristenlich das erbermb‹d› [Erbarmen] mit inen.53 Der 
seltene Anflug einer menschlichen Regung überrascht und berührt.54

Diese spärlichen Angaben erlauben gewiss keine «Täuferstatistik». Will 
man eine solche denn durchaus anstellen, so ergibt eine Näherungs
rechnung für Roggwil55 einen Täuferanteil von 39 ‰. Falls es im Septem
ber 1538 Täufer tatsächlich nur noch in Roggwil gegeben hat, so würde 
sich deren Anteil an der Bevölkerung des Amtes Wangen (2016 Einwoh

Abb. 4: Votum des Landvogts von 
Wangen an der Berner Konferenz 
der Amtleute vom 6. September 
1538. StABE A II 134 (RM 264) 
S. 199
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ner) 1538 auf 3,9 ‰ belaufen haben. Im Bipperamt (729 Einwohner) 
betrug er 5,5 ‰. – Sind 3,9 ‰ oder 5,5 ‰ viel oder wenig? Der Vogt von 
Signau bezeichnete jene 30 Personen, die er 1536–1538 nach Bern ge
führt hatte, als vyl töuffer.56 Bezogen auf die Gesamtpopulation seiner 
Verwaltung machten sie 5,7 ‰ aus.57

3. Täufer in der Landvogtei Wangen

3.1. Rohrbach 
Ein gutes Drittel aller die Vogtei Wangen betreffenden Aktenvorgänge 
betrifft das stolze Rohrbach.

3.1.1. Radikalreformatorische Gemeinde
Mit Johannes Goeppel hatte hier im Sommer 1526 (?) ein reformato
risch gesinnter Pfarrer sein Amt angetreten,58 der schon im Frühjahr 
1527 die Messe, wie sie in Huttwil noch lange im Schwange war, als eine 
kätzery und abgöttery titulierte.59 Die Spitze richtete sich hier gegen den 
romtreuen Dekan und Kirchherrn Melchior Brunner,60 mit welchem sich 
Rudolf Schärer, der nachmalige Täufer Uli Flückiger und der aus Brugg 
stammende Küfer Hemmann Haberer in Sachen Fegefeuer und Heili
genverehrung und Transsubstantiation im Mai 1527 ebenfalls überwor
fen hatten.61 Zusammen mit dem Schmied und dem Weibel von Rohr
bach hatte der kampflustige Haberer Ende Juni 1527 auch noch den 
Pfarrer von Sumiswald aufs Korn genommen. Bern schlug den Handel 
so nieder, wie es kurz vor der reformatorischen Wende die meisten Hän
del niederschlug, nämlich so, das sy allersydt rüwig sin und den costen 
[Verfahrenskosten] an in selbs haben sollten.62

Eben zu dieser Zeit scheint man in Rohrbach die Messe eingestellt zu 
haben. Der ungnädigen obrigkeitlichen Aufforderung, mäss zuo halten, 
oder aber von der pfruond zuo stan,63 begegnete die kilch und gemeint zuo 
Rorbach am 13. Juli 1527 mit einer nach Form und Inhalt bemerkens
werten Eingabe: Dem Jesuswort Matthäus 15:13 gehorchend, alle die 
pflantzung, so min himlischer vater nit gepflantzer hat, soll usgerütet 
werden, haben wir uns vereinbaret, von allem zuo stan, das nit grund 
mag [kann] han in göttlicher geschrift. Deshalb ersuchen wir Euer Gna
den, unseren Prädikanten auf dieser Grundlage zu verhören.64
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Dreierlei fällt ins Auge. Zum einen: Matthäus 15:13 ist der biblizistische 
Leitspruch aller Radikalen – Zwinglis wie der Täufer.65 Zum andern: 
Worum die Rohrbacher hier bitten, ist nichts weniger als eine Zwing
li’sche Disputation in ihrer klassischen Ausprägung: Übernahme der Kir
chengewalt durch die Gemeinde, Erlaubnis fortgesetzter evangelischer 
Predigt, konkrete Massnahmen.66 Und drittens: Die Rohrbacher setzen 
hier der religiösen Autorität im fernen Bern ihr eigenes kongregationa
listisches, von der Gemeinde her strukturiertes Kirchenbild in aller Klar
heit entgegen, allerdings hoffen sie auf bessere Belehrung durch die 
Schrift auch der gnedigen, lieben herren. Auf diese Weise rücken die 
Verfasstheit und das Selbstbewusstsein der kilch und gemeint zuo Ror-
bach in grosse Nähe zu den Äusserungen des «vorsektiererischen» 
schweizerischen Täufertums vor 1527, das die sozialgeschichtlich orien
tierte Täuferforschung mit der Begrifflichkeit des «nonseparating 
congregationalism» beschreibt.67

Auf die Rohrbacher Eingabe reagierte der Rat am 15. Juli 1527 mit einer 
Verfügung, von der er sich auch schon andernorts Erfolg versprochen 
hatte: das der predicant woll predigen mog, und daby ouch ein caplan 
da sye, der mäss halte.68 In Rohrbach verfing diese Strategie jedoch 
nicht. Deshalb musste die Obrigkeit den renitenten Prädikanten am 
19. Juli erneut mit Amtsenthebung bedrohen.69 Am 19. August lenkte 
der Magistrat ein, indem er auf sein Angebot vom 15. Juli zurück
kam.70

Zwei Lichter fallen Jahre später auf den einstmals radikalreformato
rischen Rohrbacher Prädikanten. Johannes Goeppel scheint sich nach 
1528 zur grossen Enttäuschung seiner alten Huttwiler Kampfgenossen 
mit dem zentralistischen Berner Staatskirchentum arrangiert zu haben: 
Am 6. Mai 1534 meldet der Vogt von Wangen nach Bern, Heini Weber 
von Huttwil sei vor dem Weibel von Rohrbach und seinen Helfern Jost 
Stalder und Durs Mosser, als diese im luzernischen Hüswil das Nacht
essen einnehmen wollten, in die Worte ausgebrochen, ewer p‹f›efly  
von Rorbach predet nümen mer als vor [nicht mehr wie früher] und 
bestat nümen by dem vordrygen [steht nicht mehr zu seiner früheren 
Meinung]; das wyl ich in [ihm] bewysen.71 Am 31. Mai 1534 zieht 
 Goeppel den täuferisch infizierten Konrad Flückiger von Huttwil, den 
Vetter des besser bekannten Uli Flückiger, vor das Berner Oberchor
gericht. Flückiger habe zu ihm gesagt, er lasse es gelten, das die predi-
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canten ir narung haben, aber wib und kind sollent nit darvon essen. 
Ouch habe er gret, er, der predicant, sye von der warheit abgefallen. Im 
Verhör redet Flückiger Klartext: Der predicant von Rorbach habe zum 
ersten [früher] glert, man solle nit hoche roß riten und vor einmal 
‹l›asse‹n› das adlige wäsen. Das larten jetz die töuffer, und jetz wer er 
[Goeppel] darvon abgfallen; denne, min herren handlent mit inen, den 
töuffern, das im töuechte, sy, die töufer, handletten nit unrecht, darumb 
sölten min herren sy nüt straffen.72

3.1.2. Erste Rohrbacher Täufer
Ein eigentlicher Täuferschub lässt sich in Rohrbach in der zweiten Jah
reshälfte 1529 konstatieren: Dass es sich bei jenem Brüchy, dem die ty
pisch täuferische Kritik untergeschoben wird, dass die predicanten nüdt 
[keine Pfründen] söllint han,73 um einen Rohrbacher handelt, ist nicht 
unwahrscheinlich.74 
Am 7. Oktober 1529 befiehlt der Rat dem Vogt von Wangen: die puren 
und pfaffen zuo Rorbach und Madiswil harwysen, sontag znacht [10. Ok-
tober] hie zuo sin; disputatz töufer.75 Zu identifizieren sind hier nur die 
pfaffen Johannes Goeppel und Meinrad Wyssmann. Nähere Einzelheiten 
bringt das Ratsmanual vom 14. Oktober: Die vier von Wangen (tatsäch
lich sind es nur drei) wollen anfänglich weder gestehen noch beharren, 
sie bitten nur, sy von ir conscientz [Gewissen] nit ze gweltigen [mit Ge-
walt abzubringen], sonder der gnad gottes erwarten lassen, bis sy zuo 
rechter bekantnis kommen mogint. Auf die lakonische Antwort des 
grossrätlichen Gerichtsausschusses, min hern nit gewalt [Kompetenz], 
sy von irn conscientzen ze tringen, aber des gwalt, vor heimlichen ver-
samlungen ze sin, leisten zwei Täufer den Widerruf.76 Anschliessend 
wird der ehemalige Täufer Thöny Meyer77 verhört, weil er im Wirtshaus 
zu Rohrbach den Pfarrer gefragt hat, wo es geschriben stat, das ein 
priester ein pfruond sölle han. Hier in Bern soll er überdies geäussert 
 haben, das ine geruwen, das er den eyd tan.78 Am nächsten Tag lehnt 
der dritte Täufer den Verzichteid ab; lieber nimmt er die Verbannung bei 
Strafe des Ertränkens in Kauf. Die Vögte von Wangen und Aarwangen 
erhalten den Befehl, sich erkunden der übrigen; welcher nit abstan, har-
wysen; welcher nit gehorsam, venklich [gefangen] harwysen.79 Als Folge 
davon wird am 28. Oktober der Müller von Rorbach mit dem Knecht des 
alt Schultheissen von Huttwil an die Grenze gestellt.80 Von all diesen 



159

Menschen treffen wir später nur noch Thöny Meyer an. Dieser und sein 
Rohrbacher Bruder in Christo Durs Messer (Mosser?) werden am 17. No
vember 1532 endgültig dem Täufertum absagen und ihre Kinder zur 
Taufe tragen.81

3.2. Täufer mit überregionaler Ausstrahlung

3.2.1. Christian Brügger, Rohrbach
a) Mit der hochgemuten Absicht, dass mencklichem [jedermann] gnuog 
beschaeche und sich niemand klagen moe chte, das man die warheit ver-
sperren wolle, war die Zofinger Disputation 1532 lanciert worden.82 Aus 
der Tatsache, dass die Amtleute von Wangen und Aarwangen, die Pfar
rer von Huttwil, Rohrbach und Madiswil sowie etlich der landlüten von 
Madiswil, Wangen und Rorbach unter den Adressaten figurierten,83 
geht die hohe Stellung des oberaargauischen Kernlandes im bernischen 
Täufertum der 1530er Jahre genügend klar hervor. Dass unter den ge
nannten landlüten der wohl seit 153184 als Täuferlehrer wirkende Chris-
tian Brugger oder Brügger von Rohrbach ausersehen worden war, Schul
ter an Schulter mit den fürnaempsten toe uffern und raedlifuerern Martin 
Linki und Hans Hotz den predicanten ze antwurten,85 ist ein unüberseh
barer Hinweis auf die Bedeutung Brüggers mindestens für das regionale 
Täufertum. Da die Gesprächsakten die Redner durchweg nur als predi-
canten bzw. toe uffer rubrizieren, lassen sich die Aussagen so gut wie nie 
einer bestimmten Person zuweisen. Berchtold Haller zufolge redeten 
nur Linki, Hotz und ein Hottinger aus Zollikon.86

Das Zofinger Gespräch hatte der täuferischen Sache mehr Publizität be
schert, als der Obrigkeit lieb sein mochte. Mancherorts ging die Mär, die 
widertöufer syend obgelegen [hätten gesiegt] und habind ir sach er-
halten. Da manche Täufer ihre Evangelisationen heimlich oder offenlich 
fortzusetzen gedachten, erliess der Rat am 26. Juli 1532 in Stadt und 
Land die Ermahnung, wo sölich verfürisch, sectisch und ufrürisch lüt zu 
üch kämend oder under üch wärind, denen nit ze losen noch zuo glimp-
fen [Nachsicht zu üben], sonders vorhin grund der warheit ze erkun-
digen und demnach tuon, was christenlicher liebe gemäss, damitt zer-
rüttung christenlichen wäsens, so darus volgen möcht, verhuet werde.87

b) Den Anlass zu dieser Missive hatte nicht zuletzt88 der im Emmental 
agitierende Christian Brügger gegeben. In Dürrenroth scheint er – was 
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an Hochverrat grenzte – ein gmeind ghebt und nach der Predigt gefragt 
zu haben, ob jemands sye, jung oder alt, der ab im der ler halb klage. 
Das plebiszitäre Verfahren erinnert an die Predigten von der Zofinger 
Stadtkanzel, deren sich die Täufer bedient hatten, um die Sympathien 
des Gemeinen Mannes zu gewinnen.89 In Dürrenroth hatte Brüggers 
Auftritt Animositäten gegen den Ortspfarrer zur Folge.90 Am 22. und 
23. Juli 1532 predigte Brügger in Sumiswald, für den 25. Juli war ein 
Einsatz am Wochenmarkt in Huttwil vor der mengi geplant.91 Im Städt
chen wurde Brügger jedoch vom Landvogt von Trachselwald verhaftet 
und am 27. Juli zum Verhör nach Bern gefertigt.92

Zur Überprüfung der für den Druck vorgesehenen Zofinger Akten 
(Abb. 4)93 war am 29. Juli unnser lieber und gueter fründ Martin Linki 
brieflich nach Aarau eingeladen worden.94 Da Linki indessen plötzlich 
 niendert vorhanden war und der Druck eilte – Berchtold Haller schrieb 
nach Zürich: Die Leute auf dem Land schreien alle Tage, eine Verzögerung 
sei der sicherste Beweis dafür, dass die Wahrheit auf Seiten der Täufer 
sei 95 –, musste der Rat am 3. August Aarau davon in Kenntnis setzen, 
dass man Christan Brügger von Rorbach, so wir diser tagen vencklich 
 enthalten, ledig glassen, mit bevelch, das er hinab kere und die acta 
 verhöre, und im zuogeordnet Hans Riffen, genannt Kaderly, von Madis- 
wyl. Anschliessend sollte man Brügger fragen, ob er von sinem fürnemen 
und seckt stan und lassen welle, oder aber ihn ausweisen.96

Bezüglich der Beglaubigung der Disputationsakten durch die Täufer 
widersprechen sich die Quellen diametral. So stellt das obrigkeitliche 
Vorwort vom 4. August 1532 die Dinge so dar, als hätte sich Brügger 
entgegen sinem zuosagen [Versprechen] abgesetzt, während Ryff zwar 
nach Aarau gekommen, jedoch nicht bis zum Abschluss der Arbeiten 
geblieben sei.97 Gemäss Fahndungszettel vom 19. August nach Wan
gen, Aarwangen und Aarburg war Brügger jedoch nach der Vidimie
rung in Aarau verbannt worden, dann wieder über die Grenze gekom
men, um mit siner leer fürzefaren.98

c) Wann Christian Brügger den Täuferjägern in die Hände fiel, lässt sich 
nicht mehr feststellen. Am 18. Juli 1533 wurden zwei Männer, so dem 
töufer Brügger us der gefengnus geholfen, begnadigt.99 Im Frühjahr 
1535 beförderten zwei Gesellen von Huttwil Brüggern und sin frouwen 
nach Bern.100 Kurz nach dem 8. April wurde Brügger an die Sensen ge
führt,101 das heisst wohl nach Neuenegg.102

Abb. 5: Titelblatt der von Christian 
Brügger und Hans Ryff beglaubig
ten Zofinger Täuferakten Zürich 
(Froschauer) 1532, von denen 
Bern 200 Exemplare für sich be
stellte. Privatbesitz
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d) Aus dem Emmental, wo das bernische Täufertum für immer Fuss 
gefasst hatte, kam Anfang 1538 die Anregung zu einer erneuten 
 Disputation. Der Rat versprach sich nicht viel von erneuten Verhand
lungen, war doch eigentlich in Zofingen alles gesagt worden. Er lenkte 
jedoch ein, weil sich diesmal vor allem die lanndsinnerbornen [einheimi-
schen] Täufer zu Wort melden wollten.103 Aus dem Oberaargau waren 
dies Christian Brügger von Rohrbach, Hans Ryff (Kaderli) von Madiswil, 
Michel, Niklaus und Peter Zingg von Busswil bei Melchnau und Uli 
 Flückiger von Huttwil.104 Diesen Täufern standen aus dem Kapitel Thun
stetten der Dekan Johannes Kannengiesser und der Kammerer (Aktuar) 
Johannes Goeppel von Rohrbach gegenüber.105

Christan Brugger von Rorbach hett ouch ‹ein› wennig geredtt, notiert 
der Schreiber.106 Am Abend des 12. März 1538, es war der zweite Dis
putationstag, hatte Brügger auf die Frage, wie die Täufer den Anspruch, 
sie allein seien die wahre Kirche, mit einem bemerkenswert kurzen [sie] 
syent allein [nur] sünder der erbsünd halb, geantwortet. Hans Hotz, der 
prominente Täuferlehrer aus Grüningen, sah sich veranlasst, das viel
leicht missverständliche Votum in dem Sinne zu verdeutlichen, dass die 
Täufer sich im Unterschied zu den Kirchenchristen wenigstens bemüh
ten, nicht mehr zu sündigen.107 
Am Morgen des 13. März begannen die Prädikanten folgerichtig mit 
einem Exkurs über die Lehre, dass der aus dem Geist Gottes Wieder
geborene nicht mehr sündigen könne. Ein gewisser Gorius (Gregorius?), 
den die Täufer nicht als einen der ihren anerkannten, hatte im Emmen
tal diese Ansicht verbreitet. Hierzu wurden die anwesenden Täufer ein
zeln befragt. Brüggers eher dürftig protokollierte Antwort lässt sich wie 
folgt paraphrasieren: «Ich lehre seit sieben Jahren, dass der Wieder
geborene vor erneuter Sünde bewahrt wird (1. Johannes 3:9). Ein sol
cher weiss, dass er nicht mehr sündigen soll, er wird aber immer wieder 
in die Sünde fallen. Die unvergebbare Sünde wider den Heiligen Geist 
(1. Johannes 5:16) wird er jedoch nicht begehen.»108 Die Behauptung 
der Theologen, die Täufer würden aber doch gerade den Abfall von 
 ihrer Gemeinde als Todsünde bezeichnen, weisen diese zurück, Brügger 
als Erster mit den Worten: Wenn einer schon von der warheit abfalle 
unnd er dennocht gott umb gnad pätten möge [könne], dem werde 
verzigen [verziehen] und vergäben.109 Gegen Abend schaltet sich Brüg
ger in einer Verfahrensfrage ein. Während Hans Hotz nach dem Traktan

Abb. 6: Akten der Berner Täufer
disputation vom 11. bis 17. März 
1538, Titelblatt. StABE A V 1453 
(UP 80 bis) 
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dum Von der kilch täuferisch folgerichtig den Bann behandelt haben 
möchte, schwenken die einheimischen Lehrer Hans Lüthi von Eggiwil 
und Brügger widerstrebend auf den von den Prädikanten vorgezeich
neten Kurs ein. Der nächste Tagesordnungspunkt wird der Tauffrage 
gelten.110

e) Mit der Teilnahme am Täufergespräch 1538 endet Christian Brüggers 
dokumentierte Tätigkeit als Täuferlehrer im Oberaargau. Das letzte ihn 
betreffende Dokument bezieht sich auf seinen am 1. März 1545 er
folgten Widerruf: Cristan Brucker der töuffery abstannden.111

3.2.2. Andreas Rappenstein
Eine weitere interessante Gestalt mit grossen biographischen Lücken 
ist der Schneider und spätere Pfarrer Andreas Rappenstein.112 Der ge
bürtige Luzerner musste wegen reformatorischer Propaganda in der 
Heimatstadt113 fliehen. Er hielt sich 1525/26 in Basel auf. Wieder nach 
 Luzern zurückgekehrt, entwickelte er spätestens 1529 deutliche Sym
pathien zum Täufertum.114 Diese legte er 1531 nach seiner erneuten 
Flucht nach Zürich ab. An der Zofinger Disputation 1532, zu welcher 
er zusammen mit dem ehemaligen Aarauer Täuferlehrer Hans Pfister
meyer eingeladen worden war,115 bemühte er sich um Ausgleich. In 
den Vorberatungen über ein neues Täufermandat schlug der friedlie
bende Berner Stadtprädikant Franz Kolb am 24. Januar 1533 vor, die 
Täufer nicht zu verfolgen, sondern vielmehr zu gewinnen. Zu diesem 
Zweck sollten Rappenstein und Uli (?) Hemmann von Lenzburg den 
toe uffern nachzüchen; dann sie geschickt sind in der sach.116 Es ist 
nicht bekannt, dass der interessante Ansatz höheren Orts weiterver
folgt worden wäre. Immerhin verdient die Tatsache, dass der poten
tielle Täuferbekehrer Rappenstein zeitweilig in Rohrbach gelebt hat, 
unser Interesse. Am 23. Februar 1538 werden die Amtleute von Wan
gen und Aarau angewiesen, zum Täufergespräch Rappenstein und 
Pfistermeyer aufzubieten.117 Auf der Teilnehmerliste figuriert Anndres 
Rappensteinn zuo Rorbach,118 nach der Disputation erhält er nebst 
einem Taggeld von 1 Pfund119 die überaus grosszügige Gratifikation 
von 20 pfund und 5 mütt [840,65 Liter] dinckels Bern maeß ann sin 
buw z’stür.120 Vor 1545 scheint Rappenstein das Berner Bürgerrecht 
erlangt zu haben, 1550 wurde er Pfarrer von Frutigen, und als solcher 
starb er 1565.
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3.3 Langenthal
Täuferische Aktivitäten in Langenthal referiert nur gerade das schwer 
verständliche Konzept einer nicht mehr erhaltenen Missive im Rats
manual vom 15. Februar 1531: Wangen. Arny Meyers, Frantz Zuber, wo 
er übel husete, Sattler Langenthal dorfrecht, zil brief zreichen [Termin, 
den Brief zu holen?] bis pfingsten, landrecht abgnon, toufergsellen.121 
Vom Ende her gelesen könnte der Satz bedeuten, dass mindestens zwei 
der drei genannten Personen (gsellen) landesfremde Täufer waren, de
nen der Vogt von Wangen das Niederlassungsrecht (landrecht) ent 
ziehen sollte. Vor dem Hintergrund, dass der künftige Langenthaler 
Twingrodel des Abts Sebastian Seemann von St. Urban (1535–1551) die 
Niederlassung von Zuzügern massiv erschwerte, gewinnt unsere Inter
pretation eine gewisse Plausibilität.122

3.4. Roggwil
Über die vom Landvogt von Wangen an der Amtleutekonferenz vom 
6. September 1538 hinaus genannten sieben oder acht Täuferinnen 
und Täufer, die ihn zum Urteil nienen böser, dann zuo Rockwÿl bewo
gen (Kapitel 2.5), lassen sich hier bis 1560 keine Täufer mehr nach
weisen.

3.5. Lotzwil
Bis 1798 gehörte Lotzwil zur Burgdorfer Vogtei gleichen Namens, hoch
gerichtlich unterstand das Dorf dem Amt Wangen. Am 9. Oktober 1538 
erscheint der Prädikant von Melchnau (Jörg Zürn)123 in Bern zum Rap
port. Und unter manch anderen Aussagen über die Täufer [et item alia 
plurima etc. de anabaptistis dicta] erwähnte er, wie [als] er zum frywei-
bel von Lotzwyl khomen, sye Hans Miescher zu Burgdorff gsin, wüsse 
aber nit, was gemeldt fryweibel von Lotzwyl von dem Miescher ghört. 
Jetzt wird der Schultheiss von Burgdorf beauftragt, diese Heimlichkeit 
aufzuklären.124 
Die Obrigkeit war gut beraten, Nachforschungen zu beauftragen, denn 
falls wirklich alle auf einen Hans Miescher bezüglichen Akten ein und 
dieselbe Person betreffen, so war dieser Hans Miescher ein rückfälliger 
Täufer mit einer fast klassisch zu nennenden Karriere: Am 3. März 1525 
klagt Luzern über einen «lutherischen» Schneidermeister Miescher von 
Kirchberg, der die mutter gots nit anbeten will, got allein anrüffen und 
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nüt uf dem fegfür halte.125 Im Februar 1526 hat Miescher ein Heiligen
bild by nacht ußtragen unnd ann die straß gesetzt.126 Im Januar 1533 ist 
Miescher in Burgdorfer Gefangenschaft zusammen mit dem 1535 hin
gerichteten Täuferlehrer Moritz Kessler,127 um eine Busse von 10 Pfund 
abzusitzen.128 Am 22. Februar müssen sich die (nachlässigen?) Chor
richter von Burgdorf Mieschers frouwen und knaben halb in Bern ver
antworten.129 Auf den 9. Juli 1534 werden Miescher und die andern, so 
nit zum tisch gots gangen, nach Bern beordert.130 Diesem Verhör kann 
der tapfere Schneider offenbar entgehen,131 doch am 3. April 1535 wird 
der Schultheiss von Burgdorf erneut angewiesen, Miescher von Kilchs- 
perg [zu] beschicken.132 Am 18. September 1536 endlich: Gan Burgdorf 
von Mieschers wegen: von der töufery gstanden, gschworen; begnadet, 
sollen in lassen wider z’hus komen.133

4. Täufer in der Landvogtei Aarwangen

4.1 Aarwangener Täufergespräch
a) Am 17. Januar 1533 hat der Vogt von Aarwangen Befehl, die töufer, 
so sich erpieten [anerbieten], ir fürnemen ze erhallten [ihre Meinung mit 
Gründen zu vertreten], nach Bern zu schicken. Wo mer ingeleitt [ge-
fangen genommen] werden, so vor ußem land gewyßen worden, min 
herren berichten; den nachrichter [Henker] hinabschicken etc.134 Der 
Henker, der auch peinliche Verhöre durchzuführen hatte, war am 29. Ja
nuar in Aarburg und hatte anschliessend in Burgdorf zu tun.135

Ein grösseres Gespräch mit Oberaargauer Täufern lässt sich in Bern nicht 
nachweisen, wohl aber ein solches mit etlichen töufferen im schloß 
 Aarwangen.136 Leider trägt die entsprechende Akte, die in der Lade des 
alten Pfarrkapitels Bern als Nummer 39 der Archivgruppe «Miscellanea 
historicoecclesiastica» geführt wurde, kein Datum. In der Handschrift 
glaubten Hermann Specker und Hans Schmocker Elemente sowohl  
der Jahre 1530 bis 1550 als auch der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun
derts erkennen zu können137 (Abb. 7) – das Dokument ist wohl eine 
Abschrift aus späterer Zeit. Dem referierenden Anfang ist zu ent 
nehmen, dass es sich um den Rechenschaftsbericht eines beteiligten 
Prädikanten handelt.
Für eine frühe Datierung des Gesprächs spricht der erwähnte Eintrag ins 
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Abb. 7: Protokoll des Aarwangener 
Gesprächs von 1533 (?). StABE B 
III 68, Nr. 17
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Ratsmanual vom 17. Januar 1533, der freilich von einem Gespräch in 
Bern ausgeht, ferner die Tatsache, dass die Täuferaktivität in der Region 
gerade im Zeitraum 1532/34 einen ersten Zenit erreicht hatte (Abb. 1). 
Ein inhaltliches Argument für eine frühe Datierung ist vor allem die Dis
kussion über die Glaubens und Gewissensfreiheit. Diese Thematik ist 
fast nur in der «milden» Phase der bernischen Täuferpolitik anzusiedeln, 
die mit dem Berner Synodus138 von 1532 und mit Berchtold Hallers am 
22. September 1532 geäusserten Zweifeln an der Berechtigung der 
Todesstrafe einsetzt,139 im vergleichsweise humanen Mandat vom 
1. März 1533140 wirksam wird und erst endet, als Zürich am 3. Septem
ber 1533 in Bern wegen besorgniserregenden Unterlaufens der verein
barten Strafnormen interveniert.141

b) Die Prädikanten eröffnen das Gespräch, indem sie die Täufer und sich 
selbst auf die bessere Belehrung durch die Schrift verpflichten. Die Täu
fer wissen aus eigener Erfahrung, wie gefährlich das reformatorische 
Formalprinzip in den Händen der Theologen sein kann: Daruf die töuffer 
nüt, weder ja noch nein geantwortet. Weil die Täufer von dem hern 
vogt fürnemlech [vor allem] beschikt worden, rächenschafft ze geben, 
warum sy nit ze unß z‘kilchen gangind,142 bestimmen die Prädikanten 
die Traktandenfolge. 
Als Erstes fragen sie: Anerkennt Ihr die göttliche Legitimität der Obrig
keit und deren Recht auf Gehorsam? Die Täufer bestätigen beides nach 
Römer 13:1 und Matthäus 22:21. Konsequent lautet die nächste Frage: 
Warum sind ir dan der oberkeit nit ghorsam, da sy üch heißen zuo  unnß 
z‘kilchen gahn? Darauf kann die Antwort der Täufer nur lauten: Man ist 
der oberkeit ghorsamen schuldig, so veer sy nüt wider got heißt. An
dernfalls gilt Apostelgeschichte 5:29: muoß man gott mehr ghorsam syn 
dan den menschen.
Nach einer Belehrung über den historischen Kontext der Belegstelle 
führt der Prädikant den Täufern vor Augen, dass ihr Widerstand nicht 
legitim, sondern höchst strafwürdig sei, denn eine christliche Obrigkeit 
zu Bern verpflichte heute keinen mehr auf Messe und Bilderverehrung, 
sondern zuo sölhen versamlungen, in denen anders nüt […] dan daß lutre 
wort goteß geprediget, Taufe und Abendmahl nach Christi, deß herren, 
ynsetzung gehalten wirt. Die Aarwangener Täufer kontern: Wie von 
einer «christenlichen» oberkeit gestrafft werden?! Mag [kann] dan ein 
christ den andren verfolgen und von siner haab tryben, wie man unß vor 
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jaren gethan? Damit liegen sie auf der Linie der Schleitheimer Verein
barung von 1527, die die Obrigkeit als ein gottes ordnung usserthalb 
der volkumenheit Christi qualifiziert hatte.143

Der Prädikant antwortet mit einer logischen Arabeske: Römer 13:3 f hat 
die Obrigkeit das Schwert von Gott zur Strafe des Bösen empfangen, 
Euer Ungehorsam ist böse, also muss er bestraft werden. Jetzt bleibt den 
Täufern nur noch der Rekurs auf die Glaubensfreiheit: Mag und soll dan 
ein oberkeit ire underthanen zum glouben zwingen? Sy soll einem jeden 
den glouben frystellen! Der Prädikant will zwischen dem innerlichen 
glouben deß hertzens unnd der ußerlichen uebung der religion unter
schieden haben. Für die Rahmenbedingungen ist die christliche Obrig
keit zuständig, den Glauben selber muss sie als freie Gabe des Geistes 
(Römer 10:17) frylaßen.144 Die Täufer zeigen sich von so viel Dialektik 
nicht beeindruckt: Noch [dennoch] kan man keinen zum glouben zwin-
gen! Da es ohnehin nicht möglich sei, wendet der Prädikant ein, jemand 
auf der Stelle umzustimmen, gehe es vielmehr darum, ihn an die Orte 
besserer Erkenntnis – den kirchlichen Gottesdienst! – zu weisen. Damit 
ist dieses Traktandum für die Prädikanten erledigt. 
Auf die Frage, Waß irrt üch bur‹e›n wyther, das jr nit zuo  uns z’kilchen 
gahn wellend?, kommen diese zum Kern und Stern aller täuferischen 
Absonderung. Toüffer: Das ir den ban in üweren kil‹c›hen nit habend 
und uebend, die bösen uß üweren gemeinden nit schließend etc. Muoßtend 
also mit huorern und süfferen etc. zum tisch des herren, dardurch wir 
schuldig wurden an sinem lyb und bluot [1. Korinther 11:27].145 Der Prä
dikant zählt sämtliche Elemente bernischer Kirchenzucht auf: Straf
predigt, Vorladung vor Chorgericht, Landesverweisung für notorisch 
Rückfällige, Gewissensprüfung vor dem Abendmahl. Wer nun über das 
[trotzdem] kumpt, kan man nit woll verstoßen, wyl [weil] man niemandt 
ins hertz sehen kann [Apostelgeschichte 1:24]. Nach einer theologischen 
Belehrung über 1. Korinther 11 werden die Täufer einmal mehr gewahr, 
dass die Prädikanten der Schrift nicht nur glauben, sondern dass sie sie 
auch noch interpretieren. Also brechen sie das Gespräch ab: Wir sind nit 
so geschikt und wyß [weise] wie ir. Lieber laßend unß by unser einfalte 
blyben. Sind hiemit ufgstanden und nit mehr losen wellen, etc.
Welche Konsequenzen dieses Verhalten für die Täufer hatte, ist nicht 
dokumentiert. Vielleicht hat der Rüffel, den der Landvogt Jakob Koch 
am 18. Juni 1533 einsteckt, damit zu tun: Min hern ‹haben› ein be-
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duren, ‹dass er› die töufer verwarloset [vernachlässigt], hinfür des besser 
sorg; wo er sy ankommen [ihnen begegnet], inleggen [ins Gefängnis 
stecken], sy wellind dann von irm fürnemen [Meinung] stan.146

4.2. Madiswil
Neben dem nur 3,5 km Luftlinie entfernten Rohrbach war Madiswil ein 
zweiter Brennpunkt des frühen Oberaargauer Täufertums. Bei so viel 
geographischer und wohl auch verwandtschaftlicher Nähe wundert es 
nicht, dass die täuferischen puren zuo Rorbach und Madiswil, wie öfter 
festzustellen war, gemeinsam agierten. Neben zwei Gestalten, die noch 
näher zu betrachten sind, gibt es wie immer Einzelfälle, die es wohl  
nur deswegen sind, weil die Quellen nicht kontinuierlich fliessen: Am  
30. Juni 1531 wird einem nicht weiter bestimmbaren töuffer von Ma-
dißwil zugemutet, seinen Kollegen zu denunzieren,147 am 9. Februar 
1532 soll Wäber zuo Wyssbach in Bern zum Verhör antreten.148 Dass die 
vom 21. Juni 1532 datierende Liste der zum Zofinger Gespräch Auf
gebotenen die Landleute von Madiswil, Wangen und Rohrbach ge
sondert nennt,149 ist ein Indiz für ein hohes Täuferaufkommen auch in 
Madiswil, was durch ein nicht in allen Teilen klares MissivKonzept vom 
21. Januar 1534 bestätigt wird. Der Aarwangener möge demnach er-
kunden, der pfaff von Sant Urban sol sin mezen [Konkubine] zuo Madis-
wil han; vil töufer, da trybt niemant das.150 Am 22. April 1536 wird der 
Weibel von Madiswil verdächtigt, dass er die töufer behuse und be-
herbrige. Wenn dies zutreffe, soll er entsetzt [abgsesetzt] sin und ge-
straft werden lut der ordnung wie ander.151 Die Weibel waren die rechte 
Hand der Vögte. Da sie zumeist der lokalen Bevölkerung entstammten, 
kamen sie in der Ausübung ihrer Funktionen oft in Loyalitätskonflikte.

4.3. Täuferlehrer Hans Ryff genannt Kaderli, Madiswil
Hans Ryff war uns im August 1532 begegnet, als er die Beglaubigung 
der Zofinger Disputationsakten (Kapitel 3.2.1 c) vorzeitig mit der Be
gründung verlassen hatte, dass er doch under inen [den Täufern], be-
sonder uff dem gespraech, keyn fürstender [Vorsteher] gesin.152 Daneben 
scheint Ryff mindestens in der Region leitende Funktionen inne gehabt 
zu haben. Es sei an die grossen Predigtveranstaltungen von 1534 er
innert, die er zusammen mit Michel (?) Zingg von Busswil im Aeschiwald 
(Kapitel 2.4) abgehalten hatte.153 Konsequenterweise bezeichnet der 



169

Abb. 8: Entdeckung einer nächt
lichen Täuferversammlung durch 
die Obrigkeit bei Birmenstorf 
(1574). Aquarellierte Federzeich
nung des zeitgenössischen Mono
grammisten HRS. Zentralbibliothek 
Zürich, Ms F 23, fol. 394 (Wicki
ana)
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Fahndungszettel vom 19. Dezember nach Wangen und Aarwangen 
beide Täuferprediger als recht redlingsfuerer.154

Auf der Disputation von 1538 vertrat Ryff in der Frage der Sündlosigkeit 
einen ähnlichen Standpunkt wie Brügger, was im bereinigten Protokoll 
zur Streichung seines Votums führte. Gemäss den flüchtigen Notizen 
des Chorgerichtsschreibers Glaner wollte Ryff alles der göttlichen Gnade 
anheim stellen. Wir paraphrasieren: Solange der Same [die Anlage] und 
die Gnade Gottes bei uns bleiben, werden wir davor bewahrt, weiterhin 
zu sündigen: das ist der Zustand der Wiedergeburt [1. Johannes 3:9]. 
Andernfalls stehen wir nicht mehr in der Wiedergeburt: das ist die Sünde 
zum Tode [1. Johannes 5:16]. 
Von da fällt vielleicht etwas Licht auf einen Eintrag im Berner Chor
gerichtsmanual vom 25. September 1532. In Madiswil war es zu einer 
massiven Predigtstörung gekommen, eine für die radikalreformato
rische Bewegung typische Form der Agitation.155 Ein Unbekannter hatte 
den Pfarrer (Meinrad Wyssmann) geschuldiget, er hab luognen predigt, 
deß well er inn besezen [überführen], darumb, das er prediget, all mön-
schen syenn sünder, ad Romanos 3 [Römer 3:23].
Die Notiz im Ratsmanual vom 25. Januar 1543, wonach ein Hans Kaderli 
eine Busse von 10 Pfund erlegen soll,156 ist wohl die letzte Nachricht 
über unseren Hans Ryf. Jene 4 Pfund, die es 1575/1576 kostete, um den 
Täufer Kaderli unter Beizug der Unteramtleute von Herzogenbuchsee 
zwei Nächte lang zu suchen,157 betreffen wohl bereits die nächste Gene
ration.

4.4. Melchnau 
Die an das Luzernbiet grenzende Gemeinde erscheint bis 1560 täufer
geschichtlich nicht besonders auffällig: Am 28. August 1532 soll ein 
Ungenannter aus dem Berner Stadtgefängnis freigelassen werden, wenn 
er sich von den Prädikanten überzeugen lässt, das er nit an der täufern 
predig gan und sy nit mer reichen [holen] welle.158 Am 13. März 1533 
erwähnt das Ratsmanual, leider ohne besondere Spezifikation, die von 
Melchnouw, so töufer sind.159

4.5. Busswil bei Melchnau
Bis 1560 scheint Busswil neben Rohrbach und Madiswil die dritte Hoch
burg der Täufer im Oberaargau gewesen zu sein. Carl Durheims Ort
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schaftenverzeichnis von 1838 gibt eine Ahnung von Umfang und Ge
stalt des damaligen Dorfs. Täuferisch besonders auffällig waren hier die 
Zingg (vom Breitacker?).

4.5.1. Klaus Zingg
Am 13. März 1533 erhält der Vogt von Aarwangen die Weisung, bei 
Clöuwi Zing von Buosswil, der soeben aus dem Berner Gefängnis ent
lassen worden ist, die Verfahrenskosten einzuziehen. Falls Zingg rück
fällig werde, sei dieser erneut gefangen zu nehmen, sodann soll man 
hand über sin guot schlachen [seinen Besitz mit Arrest belegen], in darus 
eßen ‹lassen› zuo muos und brot.160 Klaus Zingg war der erste Täufer, auf 
den das abgeänderte Mandat vom 2. März161 angewendet worden war, 
das sich wegen des nach wie vor aufrecht erhaltenen Gottesdienst
zwangs freilich nicht als praktikabel erweisen sollte. Dessen Bestim
mungen lauteten: (1) Täufer sollen nicht mehr verbannt, geschwemmt 
oder ertränkt (Abb. 10), sondern durch die Prädikanten unterwiesen 
werden. (2) Hartnäckige Personen und solche, die nicht geloben wollten, 
iren glouben by inen selbs ze behalltenn, darvon man sy ouch, wo sy still 
schwigennt, nitt trängen will, sollen auf ihre Kosten in Beugehaft ge
nommen werden. (3) Sind die Eigenmittel aufgebracht, so sollen die 
Täufer auf Staatskosten mit Wasser und Brot verköstigt werden biß sy 
absterbenn oder irs irthumbs abstanndind.162

Erstaunlich milde zeigte sich der Rat, als er am 6. Mai 1533 gegen Cleuwi 
Zing und sin husgsind, umb das sy die töufer beherbriget und das gesind 

Abb. 9: Busswil mit seinen Hof
gruppen, um 1838.  
Durheim 1838 I, 13

Abb. 10: Ertränkungs oder 
Schwemmszene. 1535 bis 1571 
wurden in Bern Täufer enthauptet 
und Täuferinnen ertränkt. Holz
schnitt aus der StumpfChronik 
1548, Bd. II fol. 282b
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Abb. 11: Die Täufer Cleuwi und 
Michel Zingg von Busswil verlieren 
ihr Erblehen. Notariatsakte des 
Aarwangener Landschreibers 
 Andreas Gottfried vom 12. August 
1539. StABE Urbarien Aarwangen 
1.1, S. 191
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ir predig gehört, eine Busse von 40 Pfund verhängte, jedoch auf Er
legung der Verfahrenskosten us gnaden verzichtete.163 Am 16. Septem
ber 1533 wurde erneut ins Auge gefasst, Zingg nach Bern vorzuladen,164 
er wurde dann aber am 25. Oktober 1533 im Abwesenheitsverfahren zu 
10 Pfund Busse verurteilt wegen Beherbergung von Täufern. Unter die
sen hatte sich sein eigener Sohn befunden.165 Die Notiz vom 23. März 
1534, Cleuwy Zinck ein müdt rocken [168.13 Liter Roggen] geschenkt, 
das übrig soll er bezalen,166 ist wohl so zu lesen, dass er einen Widerruf 
geleistet hatte.167 Das hindert nicht, dass er bereits 1538 wieder zusam
men mit zwei weiteren Zinck von Buoßwyll auf der Teilnehmerliste des 
Berner Gesprächs von 1538 geführt wird.168

Den härteren Kurs der Regierung bekam Klaus Zingg ein gutes Jahr 
später in voller Schärfe zu spüren: Am 8. Juli 1539 gab der Vogt von 
Aarwangen Befehl, die Güter des flüchtigen Cleuwi von Buoswil zu be
schlagnahmen.169 Die diesbezügliche Notariatsakte (Abb. 11) illustriert 
die seit Ende der 1530er Jahre gegen die Täufer immer häufiger ein
geleitete Massnahme der Güterkonfiskation mit aller wünschenswerten 
Ausführlichkeit: Es konfisziert am 12. August 1539 Gilgian Burri, Vogt 
zu Aarwangen, auf obrigkeitlichen Befehl Clewj Zinken hoff zuo Buoßwyl 
mit sampt der Waldmatten170, dem Bützberg und dem stückj, dz min 
g[nedig] herren vom Rottwald darzuo verlichen hend,171 und mitt aller 
siner zuogehoe rt, von wegen siner und siner frouwen und sines suns 
 Michels ungehorsamy der widertoe ufferschen sect halb. 
Der gesamte Besitz soll dem Schwiegersohn Hans Steiner unter Wah
rung aller Rechtstitel um 920 Gulden verkauft werden. Vom Erlös bean
sprucht der Staat 500 Pfund (27,17 %), zahlbar an Pfingsten in Jahres
raten zu 100 Pfund.172 Michels beiden Kindern sollen je 350 Pfund 
zufallen (38,04 %). Nach Abzug der Gerichtskosten von 168 Pfund 
12 Schilling (9,16 %) wird die Restanz von 471 Pfund 8 Schilling Michels 
Frau als väterliches Erbe überlassen. Die Teilung wird in Anwesenheit des 
Weibels von Melchnau, von vier Zeugen, des Vormunds von Michel 
Zinggs Kindern samt irer früntschafft [Sippe] vorgenommen.173

4.5.2. Michel und Peter Zingg
Die Teilnehmerliste des Berner Gesprächs von 1538 nennt nacheinander 
drei Busswiler Zingg: Michell, Clöuwy, Peter.174 Von keinem einzigen hat 
sich indessen ein Votum erhalten. Peter wird nur gerade an dieser Stelle 

Abb. 12: Auf der aktuellen Lan
deskarte 1:50 000 lassen sich die 
 meisten Flur und Hofnamen des 
Besitzes von Niklaus Zingg um 
1539 finden.
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erwähnt. Gemäss Teilungsbrief von 1539 ist Michel der ungehorsame 
Sohn des ungehorsamen Niklaus. Frühere Dokumente, in denen von 
Cläwis sone von Buosßwyl die Rede ist, beziehen sich somit sehr wahr
scheinlich auf Michel.
Am 16. September 1533 wird dem Vogt befohlen, den töufer von Ar-
wangen haruf und den vater angentz [bald] haruf zu bringen.175 Offen
bar hatte sich der auf der Flucht befindliche Michel Zingg auf dem  
väterlichen Hof in Busswil vor den Häschern versteckt.176 Mit Hans Ryff 
von Madiswil zusammen hielt er 1534 im solothurnischen Aeschi grosse 
Versammlungen mit überregionalem Zuzug ab.177 Dementsprechend 
 titulierte der Fahndungszettel vom 19. Dezember 1534 beide als recht 
redlingsfuerer.178 Nach 1539 verschwindet Michel Zingg aus den Akten. 
Es würde nicht verwundern, wenn er – wie so viele nach ihm – ins ge
lobte Mähren ausgewandert wäre, von wo her seit 1536/37 in immer 
kürzer werdenden Abständen hutterische Sendboten und Anwerber 
den Weg ins Schweitzerland machten.179

4.5.3. Täuferische Zingg nach 1560
Dass die obrigkeitlichen Massnahmen den religiösen Widerstand auch 
der Busswiler Zingg nicht zu brechen vermochten, können die folgenden 
unsystematisch gepflückten Lesefrüchte aus dem Bernischen Staats
archiv belegen: Am 6. Januar 1585 ist der Täufer Christian Zingg in 
Wangen abgestanden.180 – 1596/97 sind die ungehorsamen töuffer 
Hans und Peter Zingg vom Breitacker, Niklaus Zingg und einige Frauen 
aus Busswil gefangen worden. Die Güter der drei Zingg werden konfis
ziert.181 – Am 21. Januar 1630 hat der Freiweibel von Koppigen Peter 
Zingg vom Breitacker aus dem Solothurnbiet nach Kriegstetten beför
dert, wo ein Landtag den Täufer mit dem Eid aus dem bernischen Terri
torium weist. Am 11. Februar 1632 wird Peter Zingg in Wangen zum 
Galgen verurteilt, jedoch zum Tod durch das Schwert begnadigt und 
hingerichtet.182 – Am 19. Februar 1634 wird die Hinterlassenschaft des 
verstorbenen Täufers Klaus Zingg konfisziert. Weil die Erben – offenbar 
die Rechtsnachfolger des (hingerichteten?) Peter Zingg – 600 Gulden 
nicht deklariert haben, soll der Landvogt von Aarwangen diesen Betrag 
und die Hälfte der Eichmatte zuhanden der Obrigkeit beziehen und den 
Fehlbaren die Nutzung einer Korngülte halbieren.183
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4.6. Bleienbach
Im ersten Halbjahr 1536 notiert die Staatsrechnung folgende Ausgaben: 
Dem weibel von Bleichenbach und sinen gesellen, brachten ein töufer: 
6 pfund. Des töufers zerung: 8 schilling 4 pfennig.184

5. Täufer in der Landvogtei Bipp

5.1. Hinrichtung von Täufern
Am 10. Januar 1530 warnte Bern alle an Solothurn grenzenden Vog
teien und Munizipalstädte vor einer Täuferinvasion aus dem Raum 
Basel.185 Dem Bipper Landvogt Jakob Vogt gelang die Verhaftung  
einiger verdächtiger Subjekte. Bern befahl ihm am 1. Februar an, er 
möge sie woll bewaren und erkunden, ob nit ein satler darunder, so zuo 
Solothurn gewesen.186 Wenig später wurden die Inhaftierten von Ober
bipp nach Bern geführt: Usgäbenn dän weiblen, das sy die töuffer gann 
Bern fuortenn 2 pfund und 9 bätzen zerung. – Usgäbenn dänn fier toe f-
ferenn mitt daer frowenn 60 mal [d.h. je 12 Mahlzeiten].187 In einem 
Schreiben nach Basel meldete Bern am 18. Februar die Verhaftung von 
vier Täufern, deren Namen man jetzt kannte: Uli Merkli von Rothenfluh, 
Heini Flutbacher von Lampenberg, Hans Heid von Niederdorf, Klaus 
Schweizer von Lausen. Mit diesen hätten die Prädikanten ein Gespräch 
geführt, da sy sich aber, als solicher eingenköpfigen luten art ist, mit 
warheit und heiliger schrift nit wellen lassen irs irtumbs berichten, ha-
ben wir sy widerumb ingeleit [ins Gefängnis gesteckt]. Basel möge mit
teilen, ob gegen diese Personen etwas vorliege, so wider gott und ge-
mein naturlich recht ist.188 Basel antwortete am 21. Februar, Hans Heid 
und Klaus Schweizer seien bei ihnen registriert.189

Am 4. März notiert das Ratsmanual: Morn den widertöufern, wo sy  
nit darvon stan, ir recht ergan lassen.190 Tags darauf leisteten Klaus 
Schweizer und Hans Heid Urfehde und wurden aus bernischem Territo
rium verbannt. Im Sinne einer Ehrenstrafe sollten sie dhein gwer [Seiten-
waffe], dann ein abbrochen messer tragen.191 Die ehemals ritterliche 
Strafe war im Fall der wehrlosen Täufer besonders symbolträchtig. Nicht 
erwähnt und möglicherweise noch am 5. März 1530 ertränkt wurden 
Merkli und Flutbacher, die in den Basler Akten nicht mehr vorkommen, 
auf die sich aber mit einiger Wahrscheinlichkeit die seit der ersten deut



176

schen Ausgabe des Märtyrerspiegels des Tieleman van Braght von 
1748/49 abgedruckte Liste der Bernischen Täuferhinrichtungen 1529/71 
bezieht (Abb. 13): 5. 6. Darnach wurden zween getoe dtet aus der Herr-
schafft Bipp.192

Der Märtyrerspiegel weiss noch von einer weiteren Hinrichtung: 35. Den 
1. Tag May 1542 ward einer getoe dtet, von Oberbip. Darauf mag sich 
eine Weisung vom 29. April 1544 beziehen: Des gerichten thöuffers 
geschwüster; den‹en› vonn sinem guot 50 pfund nachgelassen.193

5.2. Weitere Verrichtungen des Landvogts
An der Zofinger Disputation 1532 war der Amtmann von Bipp ursprüng
lich als Verordneter vorgesehen,194 anwesend waren jedoch zuletzt nur 
die Kollegen von Wangen und Aarwangen, in deren Verwaltung Täufer 
aufgeboten worden waren.195 An der anschliessenden Jagd vom 22. Juli 
1532 auf die redlingsfürer und vorständer, die sich heimlichen oder of-
fenlichen darstellen [in Erscheinung treten] und predigen, musste auch 
er sich beteiligen,196 ebenso an der Zusammenkunft vom 1. März 1534 
aller amptlüt, wo [in deren Zuständigkeitsbereich] töufer sind, d.h. aus 
dem Emmental und aus den Grenzgebieten zu Solothurn.197

An der grossen Konferenz vom 6. September 1538, die der Magistrat 
angeordnet hatte, um sich einen Überblick über das Täuferaufkommen 
in seinen deutschsprachigen Gebieten zu machen (Kapitel 2.5), wusste 

Abb. 13: Die Liste mit vierzig ber
nischen Täuferhinrichtungen von 
1528 bis 1571 wurde erstmals in 
der deutschen Ausgabe des Märty
rerspiegels von Ephrata (Pennsyl
vanien) 1748 gedruckt, dort aller
dings noch ohne den Verschrieb 
für Bipp. Quelle: T[ieleman] J[ansz] 
v. Braght, Der Blutige SchauPlatz 
oder MartyrerSpiegel der Taufs
Gesinnten oder Wehrlosen Chris
ten [etc.] Pirmasens 1780, S. 812
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Landvogt Niklaus Schorren nur gerade von drei Frauen und einem Mann, 
mit denen er mandatskonform gehandelt hatte.198 Eine davon war wohl 
jene Agnes Roth, deren Bestrafung er gemäss Missive vom 28. Juni 1538 
nach form und lut miner herren reformation an die Hand nehmen 
sollte.199 Was er über die Täuferversammlungen im jurassischen Müns
tertal zu berichten wusste, war in Bern längst bekannt.200

5.3. Wiedlisbach
Aus Solothurn, wo er zur Unterstützung der Reformierten eine zeitlich 
befristete Predigerstelle versah,201 machte Berchtold Haller am 26. Ja
nuar 1530 den Ratsverordneten Anton Noll auf bäuerliche Zins und 
Zehntforderungen und obrigkeitskritische Attitüden in Wiedlisbach auf
merksam. Eine Gemeindeversammlung hatte beschlossen, by der refor-
mation des kilchenguots halb gar nitz ze beliben, d.h. den Zehnt wieder 
seiner ursprünglichen Bestimmung, dem Unterhalt des örtlichen Seel
sorgers, zuzuführen. Überdies drangsalieren die Bauern ihren Prädi
kanten,202 besunders, wenn er prediget von einer oberkeit, derselben ze 
gehorsamen.203

Wie weit der Widerstand in Wiedlisbach täuferisch motiviert war, muss 

Abb. 14: Das Städtchen Wiedlis
bach. Holzschnitt aus der Stumpf
Chronik 1548, Bd. II fol. 235a
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offen bleiben. Hier manifestierte sich jedenfalls eine «Kultur des Wider
standes»,204 die – zumindest in der Wahrnehmung der Obrigkeit – auf 
soziale und politische Veränderung aus war und die in unterschiedlicher 
Weise und Intensität im Täufertum einen Ausgang finden konnte.
Hallers Nachricht versetzte Bern in Alarmzustand: Am 2. Februar 1530 
wurde den drei Oberaargauer Vögten befohlen, auf die praticierung 
[Schliche, Ränke] der puren zuo Wietlisbach und Wangen […] guot sorg ze 
han und min hern by tag und nacht berichten, und Gerwer und Urs U

o
lly 

nach Bern zu bringen.205 Erst 1539/40 sollte es dem Weibel von Wied
lisbach vergönnt sein, wieder einen Täufer nach Bern zu führen.206
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